
 

  

© BUNDESFACHSCHULE KÄLTE-KLIMA-TECHNIK STAND 03/2021 

 

1 

 

 

Arbeitsmittel Werkzeuge 

und Geräte 

 Überwachungsbedürftige Anlagen z. B. Druck-

behälteranlagen 

 

 
 

 

  

§3 Gefährdungsbeurteilung 

TRBS 1111 - Gefährdungsbeurteilung und sicherheitstechnische Bewertung 

 

 

 

 

  

§14 Prüfung von  

Arbeitsmitteln 

 §15 Prüfung vor Inbetriebnahme und vor  

Wiederinbetriebnahme nach prüfpflichtigen  

Änderungen 
Anhang 2 Abschnitt 4 (zu den §§ 15 und 16) 

Prüfvorschriften für überwachungsbedürftige Anlagen 

 

 
 

 

  

TRBS 1203 – Befähigte 

Personen 

 TRBS 1203 - Befähigte Personen 

Zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) 
z. B. TÜV, Dekra, etc. 

 

 

 

 

  

TRBS 1201 - Prüfung von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen Anlagen 
 

 

 
 

 

  

  TRBS 1201 Teil 2 - Prüfung bei Gefährdung 

durch Dampf und Druck 

 

 

 

  



 

  

© BUNDESFACHSCHULE KÄLTE-KLIMA-TECHNIK STAND 03/2021 

 

2 

§1 Anwendungsbereich und Zielsetzung 
(1) Diese Verordnung gilt für die Verwendung von Ar-

beitsmitteln. Ziel dieser Verordnung ist es, die Sicher-

heit und den Schutz der Gesundheit von Beschäftigten 

bei der Verwendung von Arbeitsmitteln zu gewährleis-

ten. Dies soll insbesondere erreicht werden durch 

 die Auswahl geeigneter Arbeitsmittel und deren 

sichere Verwendung, 

 die für den vorgesehenen Verwendungszweck ge-

eignete Gestaltung von Arbeits- und Fertigungs-

verfahren sowie 

 die Qualifikation und Unterweisung der Beschäf-

tigten. 

 

 

§ 2 Begriffsbestimmungen 
(1) Arbeitsmittel sind Werkzeuge, Geräte, Maschinen o-

der Anlagen, die für die Arbeit verwendet werden, sowie 

überwachungsbedürftige Anlagen. 

(2) Die Verwendung von Arbeitsmitteln umfasst jegliche 

Tätigkeit mit diesen. Hierzu gehören insbesondere das 

Montieren und Installieren, Bedienen, An- oder Abschal-

ten oder Einstellen, Gebrauchen, Betreiben, Instandhal-

ten, Reinigen, Prüfen, Umbauen, Erproben, Demontie-

ren, Transportieren und Überwachen. 

(3) Arbeitgeber ist, wer nach § 2 Absatz 3 des Arbeits-

schutzgesetzes als solcher bestimmt ist. 

(5) Fachkundig ist, wer zur Ausübung einer in dieser Ver-

ordnung bestimmten Aufgabe über die erforderlichen 

Fachkenntnisse verfügt. Die Anforderungen an die Fach-

kunde sind abhängig von der jeweiligen Art der Aufgabe. 

Zu den Anforderungen zählen eine entsprechende Be-

rufsausbildung, Berufserfahrung oder eine zeitnah aus-

geübte entsprechende berufliche Tätigkeit. Die Fach-

kenntnisse sind durch Teilnahme an Schulungen auf ak-

tuellem Stand zu halten. 

(6) Zur Prüfung befähigte Person ist eine Person, die 

durch ihre Berufsausbildung, ihre Berufserfahrung und 

ihre zeitnahe berufliche Tätigkeit über die erforderlichen 

Kenntnisse zur Prüfung von Arbeitsmitteln verfügt; so-

weit hinsichtlich der Prüfung von Arbeitsmitteln in den 

Anhängen 2 und 3 weitergehende Anforderungen fest-

gelegt sind, sind diese zu erfüllen. 

 

(10) Stand der Technik ist der Entwicklungsstand 

fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder Be-

triebsweisen, der die praktische Eignung einer 

Maßnahme oder Vorgehensweise zum Schutz der 

Gesundheit und zur Sicherheit der Beschäftigten o-

der anderer Personen gesichert erscheinen lässt. 

Bei der Bestimmung des Stands der Technik sind 

insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtun-

gen oder Betriebsweisen heranzuziehen, die mit 

Erfolg in der Praxis erprobt worden sind. 

(13) Überwachungsbedürftige Anlagen sind die 

Anlagen, die in Anhang 2 genannt oder nach § 18 

Absatz 1 erlaubnispflichtig sind ( Artikel 7 / Ent-

wurf eines Gesetzes zur Anpassung des Produktsi-

cherheitsgesetzes und zur Neuordnung des Rechts 

der überwachungsbedürftigen Anlagen vom 

12.02.2021). Zu den überwachungsbedürftigen 

Anlagen gehören auch Mess-, Steuer- und Re-

geleinrichtungen, die dem sicheren Betrieb dieser 

überwachungsbedürftigen Anlagen dienen. 

 

 

§ 3 Gefährdungsbeurteilung 
(1) Der Arbeitgeber hat vor der Verwendung von 

Arbeitsmitteln die auftretenden Gefährdungen zu 

beurteilen (Gefährdungsbeurteilung) und daraus 

notwendige und geeignete Schutzmaßnahmen ab-

zuleiten. Das Vorhandensein einer CE-Kennzeich-

nung am Arbeitsmittel entbindet nicht von der 

Pflicht zur Durchführung einer Gefährdungsbeur-

teilung. 

(6) Der Arbeitgeber hat Art und Umfang erforderli-

cher Prüfungen von Arbeitsmitteln sowie die Fris-

ten von wiederkehrenden Prüfungen nach den §§ 

14 und 16 zu ermitteln und festzulegen, soweit 

diese Verordnung nicht bereits entsprechende 

Vorgaben enthält. Die Fristen für die wiederkeh-

renden Prüfungen sind so festzulegen, dass die Ar-

beitsmittel bis zur nächsten festgelegten Prüfung 

sicher verwendet werden können. Bei der Festle-

gung der Fristen für die wiederkehrenden Prüfun-

gen nach § 16 dürfen die in Anhang 2 Abschnitt 4 

Nummer 5.8 in Verbindung mit Tabelle 1 genann-

ten Höchstfristen nicht überschritten werden, es 

sei denn, dass in den genannten Anhängen etwas 

anderes bestimmt ist. Ferner hat der Arbeitgeber 

zu ermitteln und festzulegen, welche Vorausset-

zungen die zur Prüfung befähigten Personen erfül-

len müssen, die von ihm mit den Prüfungen von Ar-

beitsmitteln nach den §§ 14, 15 und 16 zu beauf-

tragen sind. 
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§ 14 Prüfung von Arbeitsmitteln 
(1) Der Arbeitgeber hat Arbeitsmittel, deren Sicherheit 

von den Montagebedingungen abhängt, vor der erstma-

ligen Verwendung von einer zur Prüfung befähigten Per-

son prüfen zu lassen. Die Prüfung umfasst Folgendes: 

1. die Kontrolle der vorschriftsmäßigen Montage 

oder Installation und der sicheren Funktion die-

ser Arbeitsmittel, 

2. die rechtzeitige Feststellung von Schäden, 

3. die Feststellung, ob die getroffenen sicherheits-

technischen Maßnahmen wirksam sind. 

 

Prüfinhalte, die im Rahmen eines Konformitätsbewer-

tungsverfahrens geprüft und dokumentiert wurden, 

müssen nicht erneut geprüft werden. Die Prüfung muss 

vor jeder Inbetriebnahme nach einer Montage stattfin-

den. 

(2) Arbeitsmittel, die Schäden verursachenden Einflüs-

sen ausgesetzt sind, die zu Gefährdungen der Beschäf-

tigten führen können, hat der Arbeitgeber wiederkeh-

rend von einer zur Prüfung befähigten Person prüfen zu 

lassen. Die Prüfung muss entsprechend den nach § 3 Ab-

satz 6 ermittelten Fristen stattfinden. Ergibt die Prüfung, 

dass ein Arbeitsmittel nicht bis zu der nach § 3 Absatz 6 

ermittelten nächsten wiederkehrenden Prüfung sicher 

betrieben werden kann, ist die Prüffrist neu festzulegen. 

(3) Arbeitsmittel sind nach prüfpflichtigen Änderungen 

vor ihrer nächsten Verwendung durch eine zur Prüfung 

befähigte Person prüfen zu lassen. Arbeitsmittel, die von 

außergewöhnlichen Ereignissen betroffen sind, die schä-

digende Auswirkungen auf ihre Sicherheit haben kön-

nen, durch die Beschäftigte gefährdet werden können, 

sind vor ihrer weiteren Verwendung einer außeror-

dentlichen Prüfung durch eine zur Prüfung befähigte 

Person unterziehen zu lassen. Außergewöhnliche Ereig-

nisse können insbesondere Unfälle, längere Zeiträume 

der Nichtverwendung der Arbeitsmittel oder Naturer-

eignisse sein 

(7) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass das Ergeb-

nis der Prüfung nach den Absätzen 1 bis 4 aufgezeichnet 

und mindestens bis zur nächsten Prüfung aufbewahrt 

wird. Dabei hat er dafür zu sorgen, dass die Aufzeichnun-

gen nach Satz 1 mindestens Auskunft geben über: 

1. Art der Prüfung, 

2. Prüfumfang, 

3. Ergebnis der Prüfung und 

4. Name und Unterschrift der zur Prüfung befähig-

ten Person; bei ausschließlich elektronisch 

übermittelten Dokumenten elektronische Sig-

natur. 

Aufzeichnungen können auch in elektronischer Form 

aufbewahrt werden. Werden Arbeitsmittel nach den  

Absätzen 1 und 2 sowie Anhang 3 an unterschied-

lichen Betriebsorten verwendet, ist am Einsatzort 

ein Nachweis über die Durchführung der letzten 

Prüfung vorzuhalten 

(8) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für überwa-

chungsbedürftige Anlagen, soweit entsprechende 

Prüfungen in den §§ 15 und 16 vorgeschrieben 

sind. Absatz 7 gilt nicht für überwachungsbedürf-

tige Anlagen, soweit entsprechende Aufzeichnun-

gen in § 17 vorgeschrieben sind. 

 

 

§ 15 Prüfung vor Inbetriebnahme und vor Wieder-
inbetriebnahme nach prüfpflichtigen Änderun-
gen 
(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass über-

wachungsbedürftige Anlagen vor erstmaliger Inbe-

triebnahme und vor Wiederinbetriebnahme nach 

prüfpflichtigen Änderungen geprüft werden. Bei 

der Prüfung ist festzustellen, 

1. ob die für die Prüfung benötigten techni-

schen Unterlagen, wie beispielsweise 

eine EG-Konformitätserklärung, vorhan-

den sind und ihr Inhalt plausibel ist und 

2. ob die Anlage einschließlich der Anlagen-

teile entsprechend dieser Verordnung er-

richtet oder geändert worden ist und sich 

auch unter Berücksichtigung der Aufstell-

bedingungen in einem sicheren Zustand 

befindet. 

Die Prüfung ist nach Maßgabe der in Anhang 2 ge-

nannten Vorgaben durchzuführen. Prüfinhalte, die 

im Rahmen von Konformitätsbewertungsverfah-

ren geprüft und dokumentiert wurden, müssen 

nicht erneut geprüft werden. 

(2) Bei den Prüfungen nach Absatz 1 ist auch fest-

zustellen, ob die getroffenen sicherheitstechni-

schen Maßnahmen geeignet und funktionsfähig 

sind und ob die Frist für die nächste wiederkeh-

rende Prüfung nach § 3 Absatz 6 zutreffend festge-

legt wurde. Abweichend von Satz 1 ist die Feststel-

lung der zutreffenden Prüffrist für Druckanlagen, 

deren Prüffrist nach Anhang 2 Abschnitt 4 Num-

mer 5.4 ermittelt wird, unmittelbar nach deren Er-

mittlung durchzuführen. Über die in den Sätzen 1 

und 2 festgelegten Prüffristen entscheidet im 

Streitfall die zuständige Behörde. Satz 1 gilt ferner 

nicht für die Eignung der sicherheitstechnischen 

Maßnahmen, die Gegenstand einer Erlaubnis nach 

§ 18 oder einer Genehmigung nach anderen 

Rechtsvorschriften sind. 
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(3) Die Prüfungen nach Absatz 1 sind von einer zugelas-

senen Überwachungsstelle (ZÜS) nach Anhang 2 Ab-

schnitt 1 durchzuführen. Sofern dies in Anhang 2 Ab-

schnitt 4 vorgesehen ist, können die Prüfungen nach Satz 

1 auch von einer zur Prüfung befähigten Person durch-

geführt werden. Darüber hinaus können alle Prüfungen 

nach prüfpflichtigen Änderungen, die nicht die Bauart o-

der die Betriebsweise einer überwachungsbedürftigen 

Anlage betreffen, von einer zur Prüfung befähigten Per-

son durchgeführt werden. Bei überwachungsbedürfti-

gen Anlagen, die für einen ortsveränderlichen Einsatz 

vorgesehen sind und nach der ersten Inbetriebnahme an 

einem neuen Standort aufgestellt werden, können die 

Prüfungen nach Absatz 1 durch eine zur Prüfung befä-

higte Person durchgeführt werden. 

 

 

§ 16 Wiederkehrende Prüfung 
(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass überwa-

chungsbedürftige Anlagen nach Maßgabe der in Anhang 

2 genannten Vorgaben wiederkehrend auf ihren siche-

ren Zustand hinsichtlich des Betriebs geprüft werden. 

(2) Bei der wiederkehrenden Prüfung ist auch zu über-

prüfen, ob die Frist für die nächste wiederkehrende Prü-

fung nach § 3 Absatz 6 zutreffend festgelegt wurde. Im 

Streitfall entscheidet die zuständige Behörde. 

(3) § 14 Absatz 5 gilt entsprechend. Ist eine behördlich 

angeordnete Prüfung durchgeführt worden, so beginnt 

die Frist für eine wiederkehrende Prüfung mit Monat 

und Jahr der Durchführung dieser Prüfung, wenn diese 

der wiederkehrenden Prüfung entspricht. 

(4) § 15 Absatz 3 gilt entsprechend. 

 

 

§ 17 Prüfaufzeichnungen und -bescheinigungen 
(1) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass das Ergeb-

nis der Prüfung nach den §§ 15 und 16 aufgezeichnet 

wird. Sofern die Prüfung von einer zugelassenen Über-

wachungsstelle durchzuführen ist, ist von dieser eine 

Prüfbescheinigung über das Ergebnis der Prüfung zu for-

dern. Aufzeichnungen und Prüfbescheinigungen müssen 

mindestens Auskunft geben über 

1. Anlagenidentifikation, 

2. Prüfdatum, 

3. Art der Prüfung, 

4. Prüfungsgrundlagen, 

5. Prüfumfang, 

6. Eignung und Funktion der technischen Schutz-

maßnahmen sowie Eignung der organisatori-

schen Schutzmaßnahmen, 

7. Ergebnis der Prüfung, 

 

8. Frist bis zur nächsten wiederkehrenden 

Prüfung nach § 16 Absatz 2 und 

9. Name und Unterschrift des Prüfers, bei 

Prüfung durch zugelassene Überwa-

chungsstellen zusätzlich Name der zuge-

lassenen Überwachungsstelle; bei aus-

schließlich elektronisch übermittelten 

Dokumenten die elektronische Signatur. 

 

Aufzeichnungen und Prüfbescheinigungen sind 

während der gesamten Verwendungsdauer am Be-

triebsort der überwachungsbedürftigen Anlage 

aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf 

Verlangen vorzulegen. Sie können auch in elektro-

nischer Form aufbewahrt werden. 

(2) Unbeschadet der Aufzeichnungen und Prüfbe-

scheinigungen nach Absatz 1 muss in der Kabine 

von Aufzugsanlagen eine Kennzeichnung, zum Bei-

spiel in Form einer Prüfplakette, deutlich sichtbar 

und dauerhaft angebracht sein, aus der sich Monat 

und Jahr der nächsten wiederkehrenden Prüfung 

sowie der prüfenden Stelle ergibt. 

 

 

§ 18 Erlaubnispflicht 
(1) Die Errichtung und der Betrieb sowie die Ände-

rungen der Bauart oder Betriebsweise, welche die 

Sicherheit der Anlage beeinflussen, folgender An-

lagen bedürfen der Erlaubnis der zuständigen Be-

hörde: 

 Anlagen mit Druckgeräten nach Anhang 2 

Abschnitt 4 Nummer 2.1 Satz 1 Buchstabe 

c, in denen mit einer Füllkapazität von 

mehr als 10 Kilogramm je Stunde ortsbe-

wegliche Druckgeräte im Sinne von An-

hang 2 Abschnitt 4 Nummer 2.1 Satz 2 

Buchstabe b mit Druckgasen zur Abgabe 

an Andere befüllt werden, 

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf 

 Anlagen zum Entsorgen von Kältemitteln, 

die einem Wärmetauscher entnommen 

und in ein ortsbewegliches Druckgerät ge-

füllt werden. 
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Wegweiser Anhang 2 
Abschnitt 4 

(Druckanlagen) 
 

Tabelle 1 
Höchstfristen für die wiederkehrenden Prüfungen von Anla-

genteilen durch eine zugelassene Überwachungsstelle 

Anlagenteil Äußere Prüfung 
Innere 

Prüfung 

Festig-
keitsprü-

fung 

Druckbehälter nach 

Nummer 6 Tabelle 3, 4, 
5 und 6 

2 Jahre 

(Ausnahmen nach 
Nummer 5.6 Satz 

1) 

5 Jahre 10 Jahre 

Rohrleitungen nach 
Nummer 6 Tabelle 8, 9, 
10 und 11 

5 Jahre – 5 Jahre 

 

 

 
Tabelle 3 

Prüfzuständigkeiten bei Druckbehältern und ortsbeweglichen 

Druckgeräten nach Nummer 2.2 Satz 1 Buchstabe a und e für 
Gase, Dämpfe und überhitzte Flüssigkeiten der Fluidgruppe 1 

V 

[Liter] 

PS 

[Bar] 

PS ∙ V 

[Bar ∙ Liter] 

Prüfung 

nach Nr. 4 

Prüfung 

nach Nr. 5 

1 < V ≤ 

200 

> 0,5 25 < PS ∙ V ≤ 200 

bP bP 

> 200 0,5 < PS ≤ 1   

≤ 1 200 < PS ≤ 
1 000 

  

ZÜS bP 
> 1 > 1 200 < PS ∙ V ≤ 

1 000 

≤ 1 > 1 000   
ZÜS ZÜS 

> 1 > 1 > 1 000 
 

 

 
Tabelle 4 

Prüfzuständigkeiten bei Druckbehältern und ortsbeweglichen 
Druckgeräten nach Nummer 2.2 Satz 1 Buchstabe a und e für 
Gase, Dämpfe und überhitzte Flüssigkeiten der Fluidgruppe 2 

V 
[Liter] 

PS 
[Bar] 

PS ∙ V 
[Bar ∙ Liter] 

Prüfung 
nach Nr. 4 

Prüfung 
nach Nr. 5 

1 < V ≤ 200 > 0,5 50 < PS ∙ V ≤ 200 
bP bP 

> 200 0,5 < PS ≤ 1   

> 1 > 1 200 < PS ∙ V ≤ 
1 000 

ZÜS bP 

≤ 1 > 1 000   ZÜS ZÜS 

> 1 > 1 > 1 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Anwendungsbereich und Zielsetzung 
Diese Dieser Abschnitt gilt für die Prüfung der in 

den Nummern 2.1 und 2.2 aufgeführten Druckan-

lagen (Anlagen und Anlagenteile) vor der erstmali-

gen Inbetriebnahme und nach prüfpflichtigen Än-

derungen sowie für wiederkehrende Prüfungen. 

Die Prüfungen sind mit dem Ziel durchzuführen, 

den sicheren Betrieb der Druckanlage bis zur 

nächsten Prüfung zu gewährleisten. Bei der Prü-

fung sind die sicherheitsrelevanten Aufstellungs- 

und Umgebungsbedingungen sowie bei Dampfkes-

sel-anlagen der Aufstellungsraum einzubeziehen. 

Bei den Prüfungen sind auch die Eignung und die 

Funktion der nach dieser Verordnung und der Ge-

fahrstoffverordnung getroffenen technischen 

Schutzmaßnahmen festzustellen. Bei den Prüfun-

gen nach diesem Abschnitt sollen gleichwertige Er-

gebnisse von Prüfungen nach anderen Rechts-vor-

schriften des Bundes und der Länder berücksich-

tigt werden. 

 

2 Begriffsbestimmungen 
2.1 Druckanlagen im Sinne der Nummer 1 sind  

b) Druckbehälteranlagen außer Dampfkessel, 

d) Rohrleitungsanlagen unter innerem Überdruck 

für Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten, die nach der 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in deren Anhang I 

wie folgt eingestuft sind:  

Rohrleitungsanlagen unter innerem Überdruck für 

Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten, die nach An-

hang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zu 

kennzeichnen sind als 

aa) entzündbare Gase mit den Gefahrenhinweisen 

H220 oder H221, 

bb) entzündbare Flüssigkeiten, sofern sie einen 

Flammpunkt von höchstens 55 Grad Celsius ha-

ben, mit den Gefahrenhinweisen H224, H225 oder 

H226, 

cc) pyrophore Flüssigkeiten mit dem Gefahrenhin-

weis H250, 

dd) akut toxisch mit den Gefahrenhinweisen H300, 

H310 oder H330, 

ee) ätzend mit dem Gefahrenhinweis H314. 

Druckanlagen müssen zugleich sein oder enthal-

ten: 

a) Druckgeräte im Sinne der Richtlinie 2014/68/EU, 

mit Ausnahme der Druckgeräte im Sinne des Arti-

kels 4 Absatz 3 dieser Richtlinie. 

Zu einer Druckanlage gehören auch der Aufstel-

lungsbereich und dessen Umgebung, soweit diese 

für die sichere Verwendung von Bedeutung sind, 

bei Dampfkesselanlagen insbesondere der Aufstel-

lungsraum. 

2.2 Anlagenteile im Sinne der Nummer 1 sind  

a) Druckgeräte nach Nummer 2.1 Satz 2 Buchstabe 

a, die Druckbehälter sind, 



 

  

© BUNDESFACHSCHULE KÄLTE-KLIMA-TECHNIK STAND 03/2021 

 

6 

Tabelle 5 

Prüfzuständigkeiten bei Druckbehältern und ortsbeweglichen 
Druckgeräten nach Nummer 2.2 Satz 1 Buchstabe a und e für 

nicht überhitzte Flüssigkeiten der Fluidgruppe 1 

V 
[Liter] 

PS 
[Bar] 

PS ∙ V 
[Bar ∙ Liter] 

Prüfung 
nach Nr. 4 

Prüfung 
nach Nr. 5 

  0,5 < PS ≤ 10 > 200 
bP bP 

≤ 1 > 500 ≤ 1 000 

≤ 1 > 500 1 000 < PS ∙ V ≤ 

10 000 

ZÜS bP > 1 > 500 ≤ 10 000 

10 < PS ≤ 
500 

> 200 

  > 500 > 10 000 ZÜS ZÜS 

 

 

 
Tabelle 6 

Prüfzuständigkeiten bei Druckbehältern und ortsbeweglichen 
Druckgeräten nach Nummer 2.2 Satz 1 Buchstabe a und e für 

nicht überhitzte Flüssigkeiten der Fluidgruppe 2 

V 
[Liter] 

PS 
[Bar] 

PS ∙ V 
[Bar ∙ Liter] 

Prüfung 
nach Nr. 4 

Prüfung 
nach Nr. 5 

≤ 1 > 1 000 ≤ 1 000 bP bP 

≤ 10 > 1 000 1 000 < PS ∙ V ≤ 

10 000 ZÜS bP 

  10 < PS ≤ 500 > 10 000 

  > 500 > 10 000 ZÜS ZÜS 
 

 

 
Tabelle 8 

Prüfzuständigkeiten bei Rohrleitungen nach Nummer 2.2 Satz 1 
Buchstabe c für Gase, Dämpfe und überhitzte Flüssigkeiten, die 

nach Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zu kennzeich-

nen sind als: 

– entzündbare Gase mit den Gefahrenhinweisen H220 
oder H221, (R32, R1234yf, etc.) 

– entzündbare Flüssigkeiten mit den Gefahrenhinweisen 
H224 oder H225, 

– entzündbare Flüssigkeiten, wenn bei der Verwendung 

die maximal zulässige Temperatur über dem Flamm-
punkt liegt, aber begrenzt auf einen Flammpunkt von 

55 Grad Celsius, mit dem Gefahrenhinweis H226, 
– pyrophore Flüssigkeiten mit dem Gefahrenhinweis 

H250, 

– akut toxisch mit dem Gefahrenhinweis H300, H310 o-
der H330 

DN 
[Millimeter] 

PS 
[Bar] 

PS ∙ DN 
[Bar ∙ Millimeter] 

Prüfung 
nach Nr. 4 

Prüfung 
nach Nr. 5 

> 25 > 0,5 ≤ 2 000 bP bP 

> 25 > 0,5 > 2 000 ZÜS ZÜS 

Bei Rohrleitungen mit DN > 25 und PS > 0,5 Bar für Gase, Dämpfe 

oder überhitzte Flüssigkeiten, die nach Anhang I der Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 als akut toxisch Kategorie 1 mit den Gefahren-
hin-weisen H300, H310 oder H330 zu kennzeichnen sind, müssen 

die Prüfungen vor Inbetriebnahme und die wiederkehrenden Prü-
fungen von einer zugelassenen Überwachungsstelle durchgeführt 

werden. 

 
 

 

c) Druckgeräte nach Nummer 2.1 Satz 2 Buchstabe 

a, die Rohrleitungen für die unter Nummer 2.1 Satz 

1 Buchstabe d aufgeführten Fluide sind, 

Den Anlagenteilen sind ihre Ausrüstungsteile im 

Sinne des Artikels 2 Nummer 4 der Richtlinie 

2014/68/EU zugeordnet sowie alle weiteren, die 

Sicherheit beeinflussenden Ausrüstungsteile. 

 

3. Zur Prüfung befähigte Personen 
Eine zur Prüfung befähigte Person gemäß § 2 Ab-

satz 6, die Prüfungen nach diesem Abschnitt 

durch-führt, muss, bezogen auf die jeweilige Prüf-

aufgabe, folgenden Anforderungen genügen: 

a) sie verfügt über eine einschlägige technische Be-

rufsausbildung oder eine für die vorgesehenen 

Prüfungsaufgaben ausreichende technische Quali-

fikation, 

b) sie besitzt ausreichende Kenntnisse des zugehö-

rigen Regelwerkes, 

c) sie verfügt über eine mindestens einjährige Er-

fahrung mit der Herstellung, dem Zusammenbau, 

dem Betrieb oder der Instandhaltung der zu prü-

fenden Druckanlagen oder Anlagenteile im Sinne 

dieses Abschnitts und 

d) sie hält ihre Kenntnisse über Druckgefährdun-

gen durch Teilnahme an Schulungen oder Unter-

weisungen, insbesondere zu folgenden Themen, 

auf aktuellem Stand: 

aa) Konstruktions- und Herstellungsverfahren, 

bb) Ausrüstung und Absicherungskonzepte, 

cc) Montage, Installation (Aufstellung) und Betrieb 

beziehungsweise Verwendung, 

dd) bestimmungsgemäßer Betrieb, 

ee) Gefährdungsbeurteilung, 

ff) Prüfungen, Prüffristen, Prüfverfahren ein-

schließlich der Bewertung der Ergebnisse und 

gg) in der Praxis vorkommende, relevante Ein-

flüsse und Schadensbilder. 

 

4. Prüfungen von Druckanlagen und Anlagentei-
len vor Inbetriebnahme und nach prüfpflichtigen 
Änderungen 
4.1 Druckanlagen nach Nummer 2.1 einschließlich 

ihrer Anlagenteile nach Nummer 2.2 sind vor der 

erst-maligen Inbetriebnahme und nach prüfpflich-

tigen Änderungen zu prüfen. 

4.2 Bei der Prüfung vor Inbetriebnahme ist zu prü-

fen, ob 

a) die für die Prüfung benötigten technischen Un-

terlagen, wie beispielsweise die Betriebsanleitung, 

vorhanden sind und ihr Inhalt plausibel ist, 

b) die Druckanlage einschließlich der Anlagenteile 

vorschriftsmäßig errichtet wurde und in einem si-

cheren Zustand ist und 
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Tabelle 9 

Prüfzuständigkeiten bei Rohrleitungen nach Nummer 2.2 Satz 1 
Buchstabe c für Gase, Dämpfe, überhitzte Flüssigkeiten, die nach 

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zu kennzeichnen 

sind als 

– entzündbare Flüssigkeiten, wenn die Flüssigkeit höchs-
tens bis zum Flamm-punkt erwärmt wird, aber be-

grenzt auf einen Flammpunkt von 55 Grad Celsius, mit 
dem Gefahrenhinweis H226, 

– ätzend mit dem Gefahrenhinweis H314 (R717) 

DN 

[Millimeter] 

PS 

[Bar] 

PS ∙ DN 

[Bar ∙ Millimeter] 

Prüfung 

nach Nr. 4 

Prüfung 

nach Nr. 5 

> 32 > 0,5 1 000 < PS ∙ DN ≤ 2 000 bP bP 

> 32 > 0,5 > 2 000 ZÜS ZÜS 
 

 

 
Tabelle 10 

Prüfzuständigkeiten bei Rohrleitungen nach Nummer 2.2 Satz 1 
Buchstabe c für nicht überhitzte Flüssigkeiten, die nach Anhang 

I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zu kennzeichnen sind als 

– entzündbare Flüssigkeiten mit den Gefahrenhinweisen 
H224 oder H225, 

– entzündbare Flüssigkeiten, wenn bei der Verwendung 
die maximal zulässige Temperatur über dem Flamm-
punkt liegt, aber begrenzt auf einen Flammpunkt von 

55 Grad Celsius, mit dem Gefahrenhinweis H226, 
– pyrophore Flüssigkeiten mit dem Gefahrenhinweis 

H250, 

– akut toxisch mit dem Gefahrenhinweis H300, H310 o-
der H330 

DN 
[Millimeter] 

PS 
[Bar] 

PS ∙ DN 
[Bar ∙ Millimeter] 

Prüfung 
nach Nr. 4 

Prüfung 
nach Nr. 5 

> 25 > 0,5 > 2 000 ZÜS ZÜS 
 

 

 
Tabelle 11 

Prüfzuständigkeiten bei Rohrleitungen nach Nummer 2.2 Satz 1 

Buchstabe c für nicht überhitzte Flüssigkeiten, die nach Anhang 
I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zu kennzeichnen sind als 

DN 

[Millimeter] 

PS 

[Bar] 

PS ∙ DN 

[Bar ∙ Millimeter] 

Prüfung 

nach Nr. 4 

Prüfung 

nach Nr. 5 

> 200 > 10 > 5 000 ZÜS ZÜS 
 

 

 
 

 
 

Legende: 

ZÜS – zugelassene Überwachungsstelle 
bP – zur Prüfung befähigte Person 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

c) die festgelegten technischen Schutzmaßnahmen 

geeignet und funktionsfähig und die festgelegten 

organisatorischen Maßnahmen geeignet sind. 

Die Prüfung nach einer prüfpflichtigen Änderung 

darf sich darauf beschränken zu prüfen, ob die 

Druckanlage vorschriftsmäßig geändert wurde und 

sicher funktioniert. 

 

5 wiederkehrende Prüfungen 
5.1 Anlagen nach Nummer 2.1 und ihre Anlagen-

teile nach Nummer 2.2 sind wiederkehrend zu prü-

fen. 

5.2 Bei der wiederkehrenden Prüfung ist festzu-

stellen, ob 

a) die für die Prüfung benötigten technischen Un-

terlagen vorhanden sind und ihr Inhalt plausibel 

ist, 

b) sich die Druckanlage in einem vorschriftsmäßi-

gen Zustand befindet und sicher verwendet wer-

den kann und 

c) die festgelegten technischen Maßnahmen ge-

eignet und funktionsfähig und die festgelegten or-

ganisatorischen Maßnahmen geeignet sind. 

5.3 Die vom Arbeitgeber im Rahmen der Gefähr-

dungsbeurteilung festzulegende Prüffrist für die 

Anlage nach Nummer 2.1 darf zehn Jahre nicht 

überschreiten. 

5.5 Wiederkehrende Prüfungen der Anlagenteile 

nach Nummer 2.2 bestehen aus äußeren Prüfun-

gen, inneren Prüfungen und Festigkeitsprüfungen. 

5.6 Äußere Prüfungen von Anlagenteilen können 

entfallen  

a) bei Druckbehältern nach Nummer 2.2 Buch-

stabe a, es sei denn, sie sind feuerbeheizt, abgas-

beheizt oder elektrisch beheizt, und 

b) bei einfachen Druckbehältern nach Nummer 2.2 

Buchstabe d. 

Bei Rohrleitungen nach Nummer 2.2 Buchstabe c 

können innere Prüfungen entfallen. 

5.7 Bei Prüfungen von Anlagenteilen können er-

setzt werden  

a) Besichtigungen durch andere Verfahren und 

b) statische Druckproben bei Festigkeitsprüfungen 

durch zerstörungsfreie Verfahren, 

wenn der Arbeitgeber ein von einer zugelassenen 

Überwachungsstelle bestätigtes Prüfkonzept vor-

legt, mit dem sicherheitstechnisch gleichwertige 

Aussagen erreicht werden. Auf der Grundlage ei-

nes Prüfkonzepts können auch Maßnahmen fest-

gelegt werden, auf deren Grundlage eine Prüfaus-

sage getroffen werden kann, ohne dass dazu die 

Anlage oder Anlagenteile außer Betrieb genom-

men werden müssen. Ein Prüfergebnis darf nicht 

von einer Anlage auf eine andere Anlage übertra-

gen werden. 
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Tabelle 12 
Prüfanforderungen für bestimmte Druckanlagen und Anlagenteile 

 

 
 

 

5.8 Für Anlagenteile, die nach Nummer 6 Tabelle 2 

bis 11 wiederkehrend von einer zugelassenen 

Überwachungsstelle zu prüfen sind, gelten die in 

Tabelle 1 festgelegten Höchstfristen. 

5.9 Für Anlagenteile, die nach Nummer 6 Tabellen 

2 bis 9 wiederkehrend von einer zur Prüfung befä-

higten Person geprüft werden dürfen, darf die vom 

Arbeitgeber im Rahmen einer Gefährdungsbeur-

teilung festzulegende Prüffrist höchstens zehn 

Jahre betragen. Abweichend von Satz 1 kann die 

Frist der Festigkeitsprüfungen auf 15 Jahre verlän-

gert werden, wenn im Rahmen der äußeren bezie-

hungsweise inneren Prüfung nachgewiesen wird, 

dass die Anlage sicher betrieben werden kann. Der 

Nachweis ist in der Dokumentation der Gefähr-

dungsbeurteilung darzulegen. 

 

6. Prüfzuständigkeiten 
Die Prüfungen nach Nummer 4 und 5 sind von ei-

ner zugelassenen Überwachungsstelle durchzu-

führen. Abweichend von Satz 1 können die Prüfun-

gen von zur Prüfung befähigten Personen durchge-

führt werden, wenn dies in Tabelle 2 bis 11 oder in 

Nummer 7 Tabelle 12 vorgesehen ist. Setzt sich 

eine Druckanlage ausschließlich aus Anlagenteilen 

zusammen, bei denen die Prüfungen nach Num-

mer 4 oder nach Nummer 5 von zur Prüfung befä-

higten Personen durchgeführt werden dürfen, dür-

fen die entsprechenden Prüfungen nach Nummer 

4 oder Nummer 5 für diese Druckanlage ebenfalls 

von einer zur Prüfung befähigten Person durchge-

führt werden. In den Tabellen 2 bis 11 werden fol-

gende Abkürzungen verwendet: ZÜS - zugelassene 

Überwachungsstelle; bP - zur Prüfung befähigte 

Person. 

 

7. Besondere Prüfanforderungen für bestimmte 
Anlagen und Anlagenteile 
Die in den Nummern 4 und 5 genannten Prüfungen 

sind für die nachfolgend aufgeführten Druckanla-

gen und Anlagenteile nach den sich aus Tabelle 12 

ergebenden Maßgaben durchzuführen. Die Num-

mern 2.4 und 5.9 Satz 2 gelten sinngemäß. In Ta-

belle 12 werden folgende Abkürzungen verwen-

det: ZÜS - zugelassene Überwachungsstelle; bP - 

zur Prüfung befähigte Person. 

 


